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KGV „Dahlie“ e.V.  
Rosslauer Straße 1  
99086 Erfurt  
 
 

Vereinssatzung für den Kleingartenverein „Dahlie“ e.V.  
 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr  
 

1. Der Verein führt den Namen Kleingartenverein „Dahlie“ e.V., im folgenden Verein 
genannt.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in 99086 Erfurt, Roßlauer Straße 1.  
3. Der Verein ist beim Vereinsregister des Amtsgerichts Erfurt unter der 

Registernummer VR 160404 eingetragen.  
4. Der Verein ist Mitglied im Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V.  
5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins   
 

1) Der Zweck des Vereins ist:  
 

a) die Förderung des Kleingartenwesens im Sinne der Regelungen des 
Bundeskleingartengesetzes nach dem Prinzip der Selbstlosigkeit sowie die 
fachliche Betreuung der Mitglieder,  

b) die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes sowie die Unterstützung der 
Gestaltung von Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns,  

c) die Verpachtung von Kleingartenparzellen zur nicht erwerbsmäßigen 
gärtnerischen Nutzung und zur Freizeitgestaltung an seine Mitglieder,  

d) das Schaffen und Erhalten von Rahmenbedingungen für eine individuelle 
kleingärtnerische Betätigung und zur Freizeitgestaltung,  

e) die Unterstützung von Aktivitäten mit dem Ziel der Festschreibung als 
Dauerkleingartenanlage bzw. als sonstige Kleingartenanlage mit dem 
Anspruch auf Bestandssicherung der Kleingärten im Sinne des 
Bundeskleingartengesetzes in bauplanungsrechtlichen 
Entscheidungsprozessen,  

f) die Verwendung finanzieller Mittel des Vereines zu Vereinszwecken und 
kleingärtnerischen Zwecken.  

 
2) Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne 

des Bundeskleingartengesetzes sowie insbesondere des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Er verfolgt keine 
wirtschaftlichen oder auf die Erzielung von Gewinn gerichteten Ziele. Die Einnahmen 
und das Vermögen des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Interessen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
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Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
 

3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des Vereins.  
 

4) Parteipolitisch und konfessionell ist der Verein nicht gebunden.  
 
 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
 

1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden.  
 

2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. 
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine 
Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  

 
3) Satzung und Beschlüsse des Vereines sind für das neue Mitglied mit seiner 

Aufnahme verbindlich.  
 

4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder 
sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.  

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  
 

1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.  
 

2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 
zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  
 

3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es  
 

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 
Weise schädigt oder  
 

b. mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner 
Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter 
Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat.  
 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
 Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Die Gründe für den Ausschluss sind 
 dem Mitglied mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.  
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 

1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- 
und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  
 

2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, 
das Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 
 

3) Jedes Mitglied verpflichtet sich im Speziellen:  
 

a) für die Durchführung des Vereinszweckes, insbesondere bei Bestehen eines 
Pachtvertrages über eine Kleingartenparzelle, den sich aus dem 
Bundeskleingartengesetzes, dem geschlossenen Pachtvertrag und der jeweils 
gültigen Gartenordnung ergebenden Verpflichtungen nachzukommen.  
 

b) Dem Vorstand jeden Wohnungswechsel oder anderweitige Änderung 
persönlicher Daten (Telefonnummer, Email-Adresse) unverzüglich mitzuteilen.  
 

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  
 

1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
 

2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt.  
 

3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.  
 

4) Zur Deckung außerplanmäßigen Finanzbedarfes, über die gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit hinaus, kann die Mitgliederversammlung die Erhebung von 
Umlagen beschließen. Diese Umlagen können jährlich bis zu 150,00 € betragen. 
Fälligkeitstermine für Zahlungen setzt der Vorstand fest.  
 

5) Der Verein finanziert sich auch auf der Grundlage von Spenden.  
 

6) Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass die Vereinsmitglieder jährlich 
zugunsten des Vereins gemeinnützige Arbeitsleistungen erbringen und im Falle der 
Nichterbringung der Arbeitsleistungen ersatzweise eine Zahlung an den Verein 
leisten. Die Mitgliederversammlung beschließt die Zahl der zu leistenden 
Arbeitsstunden sowie die Höhe des, ersatzweise pro nicht geleisteter Arbeitsstunde, 
zu zahlenden Betrages.  

 

§ 7 Vereinsorgane  
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
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§ 8 Vorstand 
 

1) Mitglieder des Vorstandes sind:  
 

a) der Vorsitzende  
b) der stellvertretende Vorsitzende  
c) der Schatzmeister  
d) der Schriftführer  
e) 3 Beisitzer (z. B. Vors. der Bau-, Kultur- und Gartenkommission).  

 
Eine Personalunion von Schatzmeister mit der Funktion Vorsitzender oder Stellvertretender 
Vorsitzender ist unzulässig. 
 

2) Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Für die 
ehrenamtliche Tätigkeit kann eine angemessene Aufwandspauschale ausgezahlt 
werden. Die steuer- bzw. abgabenrechtlichen Vorschriften sind dabei einzuhalten. 
Empfängt ein Vorstandsmitglied Aufwandspauschale so ist er zur Bekanntgabe im 
Rahmen der eigenen Steuererklärung verpflichtet. Die Erstattung von Auslagen 
gegen Beleg bzw. nachgewiesene Fahrtkosten bleiben hiervon unberührt.  
 

3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein 
jeweils allein. 
 

4) Vereinsorgane können zur Unterstützung ihrer Aufgaben Arbeitsgruppen einsetzen.  
 
§ 9 Aufgaben des Vorstands  
 

1) Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und 
die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  
 

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen 
einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung,  
 

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
 

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des 
Jahresberichts,  
 

d. die Aufnahme neuer Mitglieder. 
 
§ 10 Bestellung des Vorstands 
 

1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von vier Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des 
Vereins sein; mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die 
Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach 
Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.  
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2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

 
§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  
 

1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung die seines Stellvertreters.  
 

2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.  

 
§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten:  
 

a) Änderungen der Satzung,  
 

b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, 
 

c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern 
aus dem Verein, 
 

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
 

f) die Auflösung des Vereins.  
 
§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  
 

2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine 
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen 
wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet 
die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; 
dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der 
Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 
 

3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
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§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
 

1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem 
durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  
 

2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  
 

3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren 
Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der 
Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung 
des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der 
anwesenden Mitglieder.  
 

4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist.  

 
§ 15 Rechnungsprüfung  
 

1) Die Amtszeit der Rechnungsprüfer entspricht der des Vorstandes.  
 

2) Die Rechnungsprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen 
Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten dem Vorstand und der 
Mitgliederversammlung darüber Bericht. Ihnen obliegt darüber hinaus die Aufgabe, 
der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes für das entsprechende 
Kalenderjahr zu empfehlen.  
 

3) Die Rechnungsprüfer haben das Recht, mit beratender Stimme an 
Vorstandssitzungen teilzunehmen.  
 

4) Die Rechnungsprüfer können durch die Mitgliederversammlung abberufen werden, 
wenn sie dauerhaft ihren satzungsgemäßen Pflichten nicht nachkommen oder nicht 
nachkommen können. Sie können ferner abberufen werden, wenn sie auf sonstige 
Weise Vereinsinteressen erheblich zuwiderhandeln.  
 

5) Die Rechnungsprüfer sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Rechnungsprüfer 
können die Erstattung von Auslagen gegen Beleg bzw. nachgewiesenen Fahrtkosten 
geltend machen.  

 

§ 16 Kassen- und Rechnungswesen  
 

1) Buchhaltung und Rechnungsführung sind zweckmäßig einzurichten. Das 
Vorstandsmitglied Schatzmeister ist dem Vorstand gegenüber dafür verantwortlich, 



  Kleingartenverein Dahlie e. V. 

- 7 - 
 

dass die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden.  
 

2) Die Buchführungsunterlagen (Rechnungsführung, Buchhaltung und Jahresabschluss) 
sind für den Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres 
aufzubewahren.  

 
§ 17 Wertermittlung der Parzelle bei Beendigung eines Pachtvertrages  
 
Im Falle der Beendigung eines Pachtvertrages über eine Kleingartenparzelle ist eine 
Erfassung und Ermittlung des Wertes der auf der Parzelle aufstehenden Baulichkeiten und 
Anpflanzungen nach Maßgabe der Bewertungsrichtlinie des Landesverbandes Thüringen der 
Kleingärtner e. V. in der jeweils aktuellen Fassung vorzunehmen.  
 

1) Die Kosten der Bewertung trägt das jeweilige Vereinsmitglied, welches aus dem 
Pachtvertragsverhältnis ausscheidet.  
 

2) Eine Wertermittlung ist nicht erforderlich bei Gartenübergabe an Verwandte 1. oder 2. 
Grades.  
 

3) Ausgeschlossen von der Regelung nach Ziffer 2 sind Erbschaftsfälle mit mehr als 
einem Erben.  

 
 
§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke  
 

1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.  
 

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den „Stadtverband Erfurt der 
Kleingärtner“ e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für kleingärtnerische 
Zwecke zu verwenden hat.  
 

3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.  

 
 
§ 19 Datenschutz im Verein 
 

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
 

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
 

a) Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO 
b) Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO 
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c) Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO 
d) Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 
e) Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 19 DS-GVO 
f) Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO 

 
3) Den Organen des Vereins, allen Mitgliedern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als zu dem der jeweiligen 
Aufgabenerfüllung notwendigen Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

§ 20 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen  
 

1) Die Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 30. April 2022 beschlossen.  
 

2) Die Satzung tritt mit der Eintragung der Neufassung vom 30. April 2022 in das 
Vereinsregister des Amtsgerichtes Erfurt in Kraft.  
 

3) Die bisherige Satzung des Vereins tritt zum Zeitpunkt des Eintrages in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Erfurt außer Kraft.  
 

4) Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten geschlechtsneutral. 
 
§ 21 Salvatorische Klausel 

 
Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in ihr aufgenommene 
Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so 
soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt 
werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Satzung eine 
Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, 
die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was der Verein gewollt hat 
oder nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern sie bei Abschluss 
der Satzung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht 
hätte. Dies gilt insbesondere für die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft. 

 
 
Erfurt, 30. April 2022 
Ort, Datum  
 
 
Eigenhändige Unterschrift  
 

1. Vorsitzender…………………………. 
 

2. Stellvertreter…………………………. 
 

3. Schriftführer…………………………. 

 


